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§ 5
(1) Die Schiedsstelle ist verpflichtet, alle Maßnahmen 

zu treffen, die zur Aufklärung des Sachverhalts und zur 
Entscheidung des Streitfalles erforderlich sind. Zu die
sem Zwecke kann sie die Vorlage von Urkunden und 
anderen Beweisstücken anordnen sowie Zeugen und 
Sachverständige vernehmen. Auf das hierbei zu be
achtende Verfahren sind die Vorschriften der Zivil
prozeßordnung entsprechend anzuwenden. Zur Abnahme 
von Eiden oder eidesstattlichen Erklärungen ist die 
Schiedsstelle nicht berechtigt.

(2) Soweit es zur Durchführung des Schiedsverfahrens 
erforderlich ist, kann die Schiedsstelle die Kreisgerichte 
und die Kreisarbeitsgerichte um Rechtshilfe ersuchen. 
Die Kreisgerichte und Kreisarbeitsgerichte sind ver
pflichtet, einem derartigen Rechtshilfeersuchen Folge 
zu leisten.

§ 6
Die Verhandlungen der Schiedsstelle und die Ver

kündung des Beschlusses sind öffentlich. Die Öffentlich
keit ist jedoch auszuschließen, wenn dies aus Gründen 
der Sicherheit des Staates oder zur Wahrung von Pro
duktionsgeheimnissen erforderlich ist. In diesen Fällen 
sind die Mitglieder der Schiedsstelle sowie die an der 
Verhandlung beteiligten Personen zur strengsten Ver
schwiegenheit zu verpflichten.

§ 7
(1) Die Schiedsstelle soll durch geeignete Vergleichs

vorschläge auf eine gütliche Einigung der Parteien hin
wirken.

(2) Haben die Parteien sich durch Vergleich geeinigt, 
so ist dieser in das Verhandlungsprotokoll aufzunehmen 
und vom Vorsitzenden der Schiedsstelle und den Par
teien zu unterschreiben.

§ 8
Über die Verhandlung vor der Schiedsstelle ist ein 

Protokoll aufzunehmen. Das Protokoll muß den Gang 
des Verfahrens sowie den wesentlichen Inhalt der Be
weisaufnahme wiedergeben. Das Protokoll ist von dem 
Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unter
schreiben.

§ 9

(1) Die Entscheidung der Schiedsstelle über den Ein
spruch erfolgt durch einstimmigen Beschluß (Schieds
spruch).

(2) Der Schiedsspruch muß enthalten:
1. Die Bezeichnung der Parteien oder deren Bevoll

mächtigten,
2. die Namen des Vorsitzenden und der Beisitzer der 

Schiedsstelle,
3. den Schiedsspruch,
4. die Entscheidungsgründe.

(3) Der Schiedsspruch ist von dem Vorsitzenden zu 
verkünden, in das Verhandlungsprotokoll aufzunehmen 
und von allen Mitgliedern der Schiedsstelle zu unter
schreiben.

§ 10
Am Schluß der Verhandlung sind die an dem Streit

fall Beteiligten von dem Vorsitzenden auf die Be
stimmung des § 10 Abs. 4 der Verordnung hinzuweisen 
(Rechtsmittelbelehrung).

§ n
Den Beteiligten ist innerhalb einer Woche je eine 

Ausfertigung des Schiedsspruchs oder des Vergleichs zu
zustellen. Die Zustellung kann auch durch Übergabe 
unmittelbar nach der Verhandlung erfolgen.

§ 12
(1) Die Beteiligten sind an den Schiedsspruch gebun

den, falls dieser nicht gemäß § 10 Abs. 4 der Verordnung 
beim Bezirksarbeitsgericht angefochten wird. Die An
fechtungsklage muß innerhalb von zwei Wochen nach 
Zustellung erhoben werden.

(2) Kommt der durch den Schiedsspruch oder durch 
den Vergleich Verpflichtete seiner Verpflichtung nicht 
nach, so kann das Bezirksarbeitsgericht diesen auf 
Antrag eines Beteiligten für vollstreckbar erklären. Der 
Schiedsspruch kann erst nach Ablauf der in Abs. 1 ge
nannten Frist für vollstreckbar erklärt werden, es sei 
denn, daß der Angehörige der Intelligenz auf eine An
fechtung verzichtet.

§ 13
Soweit in dieser Verfahrensordnung nichts anderes 

bestimmt ist, ist das Verfahren vor der Schiedsstelle an 
keine Form gebunden.

§ 14
(d) Für die Tätigkeit der Schiedsstelle werden keine 

Gebühren erhoben.
(2) Über die Rückerstattung der bei der Schiedsstelle 

entstandenen Auslagen ist gleichzeitig mit dem Schieds
spruch zu entscheiden.

(3) In dem Schiedsspruch ist auf Antrag festzusetzen, 
ob und inwieweit eine Partei der anderen die durch das 
Schiedsverfahren entstandenen Auslagen zu erstatten 
hat. * §

Anordnung 
über die Verwendung und Abrechnung 

des Lohnfonds in den Betrieben der volkseigenen 
und genossenschaftlichen Wirtschaft sowie den 

Haushaltsorganisationen.

Vom 1. Februar 1954
Mit Zustimmung des Präsidiums des Ministerrates 

wird folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Die im bestätigten Arbeitskräfteplan insgesamt 

vorgesehenen (Brutto-) Lohn- und Gehaltssummen bil
den den Lohnfonds des Betriebes.

(2) Alle Lohn- und Gehaltszahlungen dürfen nur im 
Rahmen des Lohnfonds vorgenommen werden. Zu den 
Lohn- und Gehaltszahlungen zählen nicht:

a) Entschädigungen für Benutzung eigener Werk
zeuge, Heimarbeiterzuschläge.

b) Wegegelder, Trennungsentschädigungen,
c) Fahrtkosten, Tage-, Übern ach tungsgelder, Aus

lösungen,
d) vom Betrieb zu leistende Sozialbeiträge,
e) Prämien aus dem Direktorfonds,
f) Prämien für Materialeinsparungen,
g) Aufwandsentschädigungen.
(3) Der Lohnfonds ist wie folgt aufzugliedern:
a) für Produktionsarbeiter in Industriebetrieben 

bzw. die entsprechenden Beschäftigten in den Be
trieben der übrigen Wirtschaftszweige (hierzu ge
hören auch die Beschäftigten, die in den Spezial
direktiven den Produktionsarbeitern gleichgestellt 
werden),

b) für sonstige Beschäftigte.

§ 2
Die Minister, Staatssekretäre, der Präsident des 

Verbandes Deutscher Konsumgenossenschaften so-


